
Allgemeine Einkaufsbedingungen der Piepenbrock 
Unternehmensgruppe für die Beschaffung von  
Material und Dienstleistungen 
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§ 1 Geltung

1.1.	  Für alle unsere Verträge zum Ein 

kauf von Waren und Dienstleis-

tungen gelten ausschließlich diese 

Einkaufsbedingungen in der in § 2 

festgelegten Rangfolge.

1.2.	 Geschäftsbedingungen des Auf-

tragsnehmers (im Folgenden AN  

genannt) haben keine Gültigkeit.  

Die Annahme von Lieferungen oder 

Dienstleistungen und die Bezug-

nahme des AN führen nicht zu de-

ren Geltung, auch wenn wir seinen 

Vertragsbedingungen nicht wider-

sprechen.

1.3.	 Diese Einkaufsbedingungen gelten 

für alle zukünftigen Geschäfte mit 

dem AN, auch dann, wenn wir nicht 

ausdrücklich Bezug nehmen.

§ 2 Rangfolge

Für das Vertragsverhältnis zwischen 

uns und dem AN gelten in nachstehen-

der Rangfolge die folgenden Doku-

mente:

a. die Bestellung, der Vertrag mit

Anlagen, etwaige Rahmen- oder

Wartungsverträge, et cetera

b. etwaige technische Spezifikatio-

nen und weitere Spezialbestim-

mungen

c. diese Allgemeinen Einkaufsbedin-

gungen

d. das Recht des BGB

§ 3  Bestellung/Leistungsänderung

3.1.	Bestellungen bedürfen der Text-

form. Der AN ist verpflichtet, un-

sere Bestellung unverzüglich, 

spätestens jedoch innerhalb von 3 

Tagen durch Unterzeichnung der 

hierfür vorgesehenen Kopie der 

Bestellung ohne Zusätze, Ände-

rungen oder Streichungen zu be-

stätigen. Der Vertrag kommt erst 

mit dieser Bestätigung zustande. 

Bei Auftragsausführung ohne Be-

stätigung werden die Bedingungen 

dieser Einkaufsbedingung still-

schweigend akzeptiert. Mündliche 

Bestellungen begründen für uns 

keine Zahlungspflicht oder andere 

Verpflichtungen.

3.2.	Änderungen und/oder Erweiterun-

gen des Liefer- beziehungsweise 

Leistungsumfanges, die sich bei 

der Ausführung als erforderlich 

erweisen, wird der AN unverzüglich 

schriftlich mitteilen. Änderungen 

und/oder Erweiterungen des Lie-
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fer- und Leistungsumfanges be-

dürfen unserer vorhergehenden 

schriftlichen Zustimmung.

3.3.	Der AN wird unsere Änderungs-

wünsche innerhalb von 5 Ar-

beitstagen auf ihre möglichen 

Konsequenzen, insbesondere die 

Auswirkung auf die technische 

Ausführung, die Kosten und den 

Terminplan, hin überprüfen und 

uns das Ergebnis dieser Prüfung 

unverzüglich schriftlich mitteilen. 

Erst nach einer Einigung über  

diese Konsequenzen wird der Ver-

trag von den Parteien einvernehm-

lich angepasst.

§ 4 Lieferungen/Leistungen/Nachweise

4.1.	Lieferungen und Leistungen sind 

nach dem neuesten Stand der 

Technik und den jeweils anwend-

baren Gesetzen und Verordnungen 

zu erbringen.

4.2.	Teillieferungen/Teilleistungen be-

dürfen unserer vorherigen schrift-

lichen Zustimmung.

4.3.	Bedenken gegen die von uns ge-

plante Ausführung teilt uns der AN 

unverzüglich mit. Die Leistungen 

sind so zu erbringen, dass unser 

Betrieb oder der Betrieb des Kun-

den nicht beeinträchtigt wird.

4.4.	Der AN setzt für den Auftrag stets 

ausreichend sowie für die Tätigkei-

ten bestens qualifiziertes Personal 

ein. Die Qualifikation des Personals 

belegt er durch geeignete Nach-

weise. Wir sind berechtigt, das Per-

sonal auf Zuverlässigkeit zu über-

prüfen und nach unserer Ansicht 

unzuverlässiges Personal abzuleh-

nen. Sofern zur Erfüllung der Leis-

tung oder auf berechtigter Anfor-

derung des Endkunden die Vorlage 

von polizeilichen Führungszeug-

nissen erforderlich ist, sind wir 

berechtigt, für das Personal des AN 

auf dessen Kosten polizeiliche Füh-

rungszeugnisse zu verlangen. 

Der Einsatz von Nachunterneh-

mern bedarf der vorherigen Ge-

nehmigung durch uns. Diese Ge-

nehmigung kann jederzeit ohne 

Angabe von Gründen widerrufen 

werden. Die Personalauswahl und 

das Weisungsrecht liegen jedoch 

allein bei dem AN. Sowohl der AN 

als auch etwaige Nachunterneh-

mer haben Ihren Mitarbeitern den 

gesetzlichen Mindestlohn in der 

jeweils vorgeschriebenen Höhe zu 

zahlen.

4.5.	Sämtliche Leistungen des AN sind 

durch entsprechend aussagekräf-

tige Nachweise (unterschriebene 

Prüfprotokolle, Arbeitsscheine, Ab-

nahmebescheinigungen, Stunden-

zettel et cetera) zu belegen. Auf 

unser Verlangen sind diese Nach-

weise jederzeit vorzulegen und es 

ist Auskunft über die bereits durch-

geführten Arbeiten zu erteilen. Für 

die Abrechnung von Stundenlohn-

arbeiten sind uns die Nachweise 

unverzüglich, das heißt spätestens 
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zu Beginn der der Ausführung fol-

genden Woche, zur Bestätigung 

vorzulegen.

4.6.	Zeichnungen, Modelle, Werkzeu-

ge, Muster, Arbeitsunterlagen und 

dergleichen, welche wir dem AN 

zur Verfügung stellen oder bezah-

len bleiben beziehungsweise wer-

den unser Eigentum. Der AN darf 

diese ohne unsere ausdrückliche 

Genehmigung weder Dritten zur 

Einsicht überlassen noch ander-

weitig zugänglich machen oder 

vervielfältigen. Das gilt auch für 

Unterlagen, die wir für Druckauf-

träge zur Verfügung stellen. Die 

nach den Unterlagen hergestellten 

Gegenstände dürfen ohne unsere 

ausdrückliche schriftliche Geneh-

migung nicht an Dritte geliefert 

werden. Sollte der AN vorhaben, 

seine Produktion/Leistungen zu 

ändern oder einzustellen, dann 

muss der AN dies unverzüglich 

schriftlich bekanntmachen. Bei 

einer Produktions- oder Leistungs-

einstellung muss der AN sicher-

stellen, dass die bisher an uns 

gelieferten Materialien noch min-

destens 6 Monate nach der Mit-

teilung des AN lieferbar sind. Eine 

Abnahmeverpflichtung entsteht 

daraus nicht.

Wir haben das Recht, uns jederzeit 

und unangemeldet von der Qualität 

und dem Stand der Lieferungen und 

Leistungen zu überzeugen. Zu diesem 

Zweck räumt der AN uns und unseren 

Beauftragten das Recht ein, jederzeit 

alle Pläne und Unterlagen einsehen zu 

können, die zur Beurteilung der Quali-

tät und der Qualitätssicherungsmaß-

nahmen erforderlich sind.

§ 5 Geheimhaltung, Datenschutz

5.1.	Alle Informationen, die der AN von 

uns erhält sind uneingeschränkt 

vertraulich zu behandeln. Dies gilt 

nicht für Informationen, die dem 

AN bereits bekannt waren oder 

von denen er anderweitig Kenntnis 

erlangt hat.

5.2.	Der AN ist verpflichtet, die gesetz-

lichen Bestimmungen des Daten-

schutzes zu beachten. Insbesonde-

re sind die Mitarbeiter des AN nach 

den Anforderungen der DS-GVO 

auf den Datenschutz zu verpflich-

ten.

5.3.	Bei Verstoß gegen die Geheim-

haltungsverpflichtung sind wir 

berechtigt, eine Vertragsstrafe in 

Höhe von 10.000 EUR für jeden Fall 

der Zuwiderhandlung zu verlangen.

5.4.	Schwerwiegende Informations-

sicherheitsereignisse (z. B. auf-

tretende Störungen, Verlust von 

Daten, rechtswidriges Handeln, 

Cybercrime Angriffe) sind sofort 

an den Ansprechpartner für Infor-

mationssicherheit unter informa-

tionssicherheit@piepenbrock.de 
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oder +49 541 130 100 20 zu melden. 

Beim Verdacht auf Verlust von ver-

traulichen oder geheimen Informa-

tionen muss dies ebenfalls an den 

Ansprechpartner für Informations-

sicherheit gemeldet werden.

§ 6 Versand, Rechnungslegung und 	
	 Zahlungen

6.1.	Sofern nichts Gegenteiliges 

schriftlich vereinbart wurde, sind 

die in der Bestellung aufgeführten 

Entgelte verbindlich. Die Preisstel-

lung ist Delivery Duty Paid von uns 

benannter Ort gemäß Incoterms 

2010 (frei Haus) einschließlich Ver-

packung, Montage und objektbe-

zogener Einweisungen. Wir sind 

berechtigt, die Annahme von Sen-

dungen zu verweigern, wenn uns 

nicht am Tag des Eingangs ord-

nungsgemäße Versandpapiere vor-

liegen oder unsere Bestellzeichen 

nicht oder unvollständig in den 

Versandpapieren aufgeführt sind, 

ohne dass daraus ein An- oder Ab-

nahmeverzug entsteht. Die aus der 

Annahmeverweigerung entste-

henden Kosten trägt der AN. An-

gebote sowie Kostenvoranschläge 

sind unentgeltlich und begründen 

für den Auftraggeber keine Ver-

pflichtungen.

6.2.	Alle Preise verstehen sich netto, 

zuzüglich Umsatzsteuer in der je-

weiligen gesetzlichen Höhe.

6.3.	Voraussetzung für jede Zahlung ist 

eine prüffähige Rechnung, die ne-

ben den gesetzlichen Anforderun-

gen auch unsere Bestellnummer 

und sämtliche Abrechnungsunter-

lagen (zum Beispiel Arbeitsnach-

weise) enthält.

6.4.	Sofern nichts anderes vereinbart 

ist, wird das Entgelt binnen 30 

Tagen nach Lieferung und Rech-

nungserhalt gezahlt. Bei einer Zah-

lung innerhalb von 21 Tagen brin-

gen wir 3 % Skonto in Abzug.

6.5.	Die Geltendmachung eines Zurück-

behaltungsrechts gegen unsere 

Forderungen ist ausgeschlos-

sen. Der AN darf seine Rechte aus 

diesem Vertrag nur mit unserer 

schriftlichen Zustimmung an einen 

Dritten übertragen.

6.6.	Die vereinbarten Preise sind Fest-

preise, einschließlich aller Ne-

benkosten. Sie gelten bis etwas 

Anderes zwischen den Parteien 

vereinbart wird. Weitere Arbeiten 

im Stundenlohn bedürfen einer zu-

sätzlichen Beauftragung durch uns.

6.7.	Die Zahlung erfolgt nach unserer 

Wahl durch Barzahlung, Scheck-

zahlung, Überweisung oder Auf-

rechnung mit Gegenforderungen.

§ 7 Lieferfristen und -termine

7.1.	 Die vereinbarten Liefer- und Leis-

tungstermine sind verbindlich. 

Als Fristbeginn gilt das Datum der 

Absendung der Bestellung bezie-

hungsweise der Vereinbarung. Bei 
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Nichteinhaltung der Termine gerät 

der AN ohne weitere Nachricht au-

tomatisch in Verzug.

7.2.	Gerät der AN in Verzug, so stehen 

uns die gesetzlichen Ansprüche 

gegen ihn zu. Darüber hinaus hat 

der AN für jeden angefangenen 

Werktag, um den der Termin über-

schritten wird, eine Vertragsstrafe 

in Höhe von 0,5 % der Nettoauf-

tragssumme zu zahlen. Die Höhe 

der Vertragsstrafe wird auf maxi-

mal 5 % des Auftragswertes be-

schränkt.

7.3.	Wenn Umstände eintreten oder 

erkennbar werden, aus denen sich 

ergibt, dass der vereinbarte Termin 

nicht eingehalten werden kann, so 

ist der AN verpflichtet, uns hierü-

ber unverzüglich zu informieren. 

Der AN kann sich auf das Fehlen 

von uns zu liefernder Unterlagen 

nur dann berufen, wenn er diese 

Unterlagen trotz schriftlicher Ab-

mahnung nicht innerhalb der ge-

setzten Frist erhalten hat.

§ 8 Gefahrübergang/Abnahme

Die Gefahr geht erst auf uns über, 

nachdem die Lieferungen beziehungs-

weise Leistungen an dem von uns 

benannten Ort (§ 6.1) übergeben und 

von uns abgenommen worden sind.

Die Abnahme hat förmlich zu erfolgen, 

wobei die Nutzung des Vertrags- ge-

genstandes zur technischen Prüfung, 

Einrichtung, Weiterbearbeitung oder 

zu Testzwecken der Gesamtanlage 

(nichtkommerzielle Nutzung) durch 

uns, unseren Kunden oder durch Fol-

geunternehmer keine Abnahme dar-

stellt.

§ 9 Kündigung/Rücktritt/höhere Ge-
walt

9.1.	Der Vertrag kann von uns jederzeit 

– auch ohne Einhaltung einer Frist 

– gekündigt werden.

9.2.	Wir sind berechtigt vom Vertrag 

zurückzutreten, wenn durch Er-

eignisse wie zum Beispiel Ar-

beitskämpfe, Betriebsstörungen, 

Unfälle, kriegerische Ereignisse, 

Absatzstockungen, behördli-

che Eingriffe, höhere Gewalt und 

dergleichen die Verwendung der 

bestellten Ware/Dienstleistung 

unmöglich oder wirtschaftlich 

erheblich erschwert ist. Vor Aus-

übung des Rücktrittsrechts kön-

nen wir einen für uns kostenfreien 

Aufschub der Lieferzeit von bis zu 

zwölf Monaten verlangen.

9.3.	Für den AN beträgt die Kündi-

gungsfrist drei Monate zum Mo-

natsende. Nach dem Ende des 

Vertrages sind alle dem AN über-

gebenen Unterlagen, Schlüssel, 

Arbeitsmaterialien et cetera un-

verzüglich an uns zurückzugeben.

9.4.	Wir sind zur fristlosen Kündigung 

insbesondere dann berechtigt, wenn
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a.	 gegen den AN ein Antrag auf 

Eröffnung eines Vergleichs- 

oder Insolvenzverfahrens ge-

stellt wurde oder

b.	 bei Leistungseinstellung oder 

Leistungsverzug des AN, sofern 

dieser seinen vertraglichen 

Pflichten trotz Abmahnung 

nicht innerhalb einer angemes-

senen Frist nachkommt oder

c.	 der AN gegen Arbeits-, Steuer-

recht oder sozialversicherungs-

rechtliche Vorschriften wie zum 

Beispiel MiLoG, ArbEntG oder 

ähnliche Gesetze verstößt.

d.	 wenn der Zeitplan (§ 13.5a) oder 

eine durch uns gesetzte Frist zur 

Beendigung oder Minimierung 

eines Verstoßes gegen gesetzli-

che Bestimmungen und interna-

tional anerkannte Standards 

zum Schutz der Umwelt und zur 

Achtung der Menschenrechte 

erfolglos abgelaufen ist und uns 

aufgrund der Schwere des Ver-

stoßes die Fortsetzung der 

Geschäftsbeziehung nicht zuge-

mutet werden kann.

§ 10 Gewährleistung und Mängelrüge

10.1.	 Der Liefergegenstand muss die 

vereinbarte Leistung erbringen, in 

seiner Ausführung und im Materi-

al dem neuesten Stand der Tech-

nik, den gültigen Unfallverhü-

tungsvorschriften sowie unseren 

Bestellunterlagen entsprechen 

und alle in Verhandlungen münd-

lich oder schriftlich zugesicher-

ten Eigenschaften aufweisen. Die 

erforderlichen Unterlagen (wie 

Sicherheitshinweise, Bedienungs-

anleitungen, Analysezertifikate, 

Produktdatenblätter, Zeugnisse, 

Bescheinigungen et cetera) sind 

mitzuliefern.

10.2.	Mängelansprüche stehen uns 

ungekürzt zu. Wir sind insbeson-

dere berechtigt, von dem AN nach 

unserer Wahl Mängelbeseitigung 

oder Neulieferung zu verlangen. 

Im Übrigen richtet sich die Män-

gelhaftung des AN nach den ge-

setzlichen Bestimmungen.

10.3.	Mängelansprüche – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – verjäh-

ren

10.4.	Monate nach erfolgter Abliefe-

rung. Längere, gesetzliche Ver-

jährungsfristen bleiben unbe-

rührt. Die Meldung eines Mangels 

hemmt die Verjährung. Für man-

gelhafte Teile beginnt die Verjäh-

rungsfrist nach Ihrem Austausch 

von vorn zu laufen.

10.5.	Haftungsausschlüsse und Haf-

tungserleichterungen für den 

AN sind ausgeschlossen. Der AN 

stellt uns von allen Ansprüchen 

frei, die Dritte im Zusammenhang 

mit der Lieferung beziehungs-

weise Leistung des AN gegen uns 

geltend machen.
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§ 11 Schutzrechte

11.1.	 Der AN garantiert, dass durch sei-

ne Lieferung und ihre Verwertung 

durch uns keine Schutzrechte 

Dritter verletzt werden.

11.2.	 Der AN wehrt auf eigene Kosten 

Ansprüche ab, die Dritte wegen 

Verletzung von Schutzrechten 

aufgrund der Lieferungen und 

Leistungen des AN gegen uns er-

heben. Der AN stellt uns auf ers-

tes Anfordern von allen Ansprü-

chen aus der Benutzung solcher 

Schutzrechte frei.

§ 12 Werbung

Der AN darf uns nur mit unserer aus-

drücklichen, vorherigen und schriftli-

chen Zustimmung gegenüber Dritten 

als Referenz benennen.

§ 13 Grundsatzerklärung zur  
	 Menschenrechtsstrategie/ 
	 Lieferanten Code of Conduct/		
	 Leitsätze

13.1.	 Der AN wird bei der Erbringung 

seiner Lieferungen und Leistun-

gen die Grundsatzerklärung zur 

Menschenrechtsstrategie, den 

Code of Conduct, den Supplier 

Code of Conduct sowie die Leit-

sätze unserer Unternehmens-

gruppe in der jeweils gültigen 

Fassung beachten und seine Mit-

arbeiter sowie Nachunternehmer 

zu deren Beachtung anhalten. Die 

Dokumente sind auf der Webseite 

(https://www.piepenbrock.de/

ueber-uns/) abrufbar oder wer-

den von uns auf schriftliche An-

forderung zur Verfügung gestellt.

13.2.	Der AN verpflichtet sich, durch 

geeignete angemessene Maßnah-

men dafür Sorge zu tragen, dass 

in der gesamten Lieferkette des 

Liefergegenstandes die gesetz-

lichen Bestimmungen und inter-

national anerkannten Standards 

zum Schutz der Umwelt und zur 

Achtung der Menschenrechte, 

insbesondere Verbote von Kin-

der- und Zwangsarbeit und Dis-

kriminierung, Vorschriften über 

Mindestlöhne sowie Sicherheit 

und grundlegende Rechte der Ar-

beitnehmer eingehalten werden. 

Er verpflichtet sich insbesonde-

re selbst keine Handlungen und 

Unterlassungen zu begehen, die 

zu einem Verstoß gegen gesetzli-

che Bestimmungen und interna-

tional anerkannte Standards zum 

Schutz der Umwelt und zur Ach-

tung der Menschenrechte führen 

können. Der AN wird die Einhal-

tung der gesetzlichen Bestimmun-

gen und international anerkannten 

Standards zum Schutz der Umwelt 

und zur Achtung der Menschen-

rechte in seiner Lieferkette, das 

heißt durch seine Vorlieferanten, 

mittels geeigneter vertraglicher 

Regelungen durchsetzen.
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13.3.	Wir sind berechtigt, die Einhal-

tung der vorstehenden Verpflich-

tungen selbst zu kontrollieren 

oder durch einen von uns beauf-

tragten unabhängigen Dritten 

kontrollieren zu lassen.

13.4.	Der AN verpflichtet sich, auf un-

ser schriftliches Verlangen über 

die vorgenannten Maßnahmen 

Auskunft zu erteilen, insbeson-

dere über deren Inhalt und Um-

setzung. Der AN wird uns darüber 

hinaus unverzüglich über die Ein-

leitung behördlicher Ermittlungs-

verfahren wegen eines Verstoßes 

unterrichten. Darüber hinaus 

sind wir berechtigt, bei Hinwei-

sen auf einen Verstoß durch den 

AN schriftlich Auskunft über den 

Verstoß und die ergriffenen Maß-

nahmen zu verlangen.

13.5.	Im Falle eines Verstoßes sind wir 

ferner berechtigt,

a. vom AN unverzüglich Abhilfe-

maßnahmen zu verlangen, der 

AN wird ein Konzept zur 

Beendi-gung oder Minimierung 

des Verstoßes, welches einen 

kon-kreten Zeitplan enthält, 

erstel-len und umsetzen;

b. die Geschäftsbeziehung für die 

Dauer der Abhilfemaßnahmen 

unter Befreiung von unseren 

Leistungspflichten 

auszusetzen;

c. die Erstattung aller durch den 

Verstoß bei uns entstandenen 

Schäden zu verlangen.

§ 14  Eigentumsvorbehalt

14.1.	 Material, das wir zur Durchfüh-

rung unserer Aufträge bereitstel-

len, bleibt unser Eigentum. Es ist 

sofort nach der Annahme durch 

den AN ausdrücklich als unser 

Eigentum zu kennzeichnen und 

gesondert von ähnlichem oder 

gleichem Material zu lagern. Es 

darf nur im Rahmen der vorgese-

henen Fertigung verwendet wer-

den, darüber hinaus darf in keiner 

Weise über das Material verfügt 

werden.

14.2. Das Eigentum an einer 

durch die Verarbeitung unseres 

Materials entstehenden neuen 

Sache überträgt der AN auf uns. 

Bei Verarbeitung, Verbindung 

oder Vermischung unseres Ma-

terials mit anderen Sachen über-

trägt uns der AN Miteigentum an 

der neuen Sache im Verhältnis 

unseres Anteils an der neuen Sa-

che.

14.3.	Von einer bestehenden oder voll-

zogenen Pfändung sowie jeder 

anderen Beeinträchtigung unse-

rer Rechte hat der AN uns unver-

züglich zu benachrichtigen.

14.4.	Der AN ist verpflichtet, das von 

uns beigestellte Material bezie-

hungsweise die Dienstleistung 

gegen alle üblichen Risiken zu 

versichern.

8



§ 15 Gerichtsstand und anwendbares 	
	 Recht

15.1.	 Alle Vereinbarungen, die zwi-

schen den Parteien zwecks Aus-

führung des Vertrages getroffen 

wurden, sind in diesem Vertrag 

niedergelegt. Mündliche Neben-

abreden bestehen nicht. Ergän-

zungen oder Änderungen dieses 

Vertrages – einschließlich dieser 

Formklausel – bedürfen der Text-

form.

15.2.	Ausschließlicher Gerichtsstand 

für alle Streitigkeiten aus diesem 

Vertrag ist – soweit gesetzlich 

zulässig – Osnabrück. Wir sind je-

doch berechtigt, den AN auch an 

jedem anderen Gerichtsstand zu 

verklagen.

15.3.	Es gilt das Recht der Bundesre-

publik Deutschland unter Aus-

schluss des UN-Kaufrechts.

15.4.	Sollten eine oder mehrere Be-

stimmungen dieser Vertragsbe-

dingungen oder Vertragsklauseln 

ganz oder teilweise unwirksam 

sein oder werden oder sollte die-

ser Vertrag Lücken enthalten so 

berührt das die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen und Klau-

seln nicht. Die Parteien verpflich-

ten sich, die unwirksame Klausel 

durch eine andere zu ersetzen, 

die dem wirtschaftlichen Zweck 

der unwirksamen Klausel oder 

fehlenden Regelung am nächsten 

kommt.

Die Vertragsbedingungen werden in 

allen Punkten bestätigt.

 

 

Ort, Datum

 

 

Unterschrift & Firmenstempel
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